
 

Die Regionaldirektorin 

 
 
 

Drucksache Nr.:  13/0706 20.01.2017 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 

Verbandsversammlung beschließend 10.02.2017  

 
 
Betreff: Wiederwahl Regionaldirektorin 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

1. Frau Karola Geiß-Netthöfel wird ab dem 01.08.2017 gem. § 16 Abs. 1 S. 1 des 
Gesetzes über den Regionalverband Ruhr – RVRG für die Dauer von acht Jahren 
zur Regionaldirektorin des Regionalverbands Ruhr gewählt. 
 

2. Frau Karola Geiß-Netthöfel wird gem. § 4 Abs. 3 Eingruppierungsverordnung – 
EingrVO aufgrund der Wiederwahl in die Besoldungsgruppe B 9 LBesO eingruppiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachbearbeiter Referat / Referatsleiter Bereich / Bereichsleiter 

Coors, Christiane Dr. Lange, Sabine Bereich 2 Wirtschaftsführung 

Akt.zeichen Funke, Dieter 

  

 
 

Beratungs- 
ergebnis 

□ laut Beschlussvorschlag □ abweichender Beschluss 

□ einstimmig Ja: Nein: Enth.: 

 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
 

1.  keine 
 
 

  

2.       € 
Aufwand 20   

a) Deckung aus: 
 

        

 Kostenstelle 

 
 

       

Konto 
 
 

 b) Mehraufwand – über-/außerplanmäßige Deckung 
aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 
 

3. jährlich erwartete Folgekosten:       €/a 
 
 

 

4.       € 
Ertrag 20   

 
        
 Kostenstelle 
 
 

 
       
Konto 
 

5. jährlich erwartete Erträge:         €/a 
 
 

 

6. jährlich erwartete Einsparungen:         €/a 
 
 

 

7.       € 
Investitionsauszahlung 20   

a) Deckung aus: 
 
        
 Kostenstelle 

 
 
       
Konto 
 

 b) Mehrauszahlung – über-/außerplanmäßige 
Deckung aus: 

  
        
 Kostenstelle 

 
       
Konto 
 

 
 
 
Martin Tönnes 
stellv. Regionaldirektor 
 


